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 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
 zugunsten der Teilgebiete WA1
 und WA2  sowie der Ver- und 
 Entsorgungsträger mit einer Min- 
 destbreite von 5 m

 

Grundflächenzahl- Höchstmaß

Stand:

Plangröße:

56766 Ulmen

Stadtplaner
WeSt Fax.: 02676/9519111

56751 Polch
Fax.: 02654/964574

Tel.: 02676/9519110
Waldstrasse 14

Tannenweg 10 
Tel.: 02654/964573 

Geändert:Dirk Strang

Art der baulichen Nutzung

Geschoßflächenzahl- Höchstmaß---

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

Baugrenze

BAUGRENZEN UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)VERKEHRSFLÄCHE

VERFAHRENSVERMERKE

1:500

WA1

NUTZUNGSSCHABLONE (BEISPIEL)

Höhe baulicher Anlagen
u.MP = unterer Maßbezugspunkt in m ü.NHN
FH/ GH max. = First- und Gebäudehöhe maximal
in m ü.NHN

II-III

0,4

< 48°
u.MP = 74,44 m ü.NHN

FH/ GH max. = 88,00 m 
ü.NHN

Bebauungsplan "Maravilla"
Stadt Sinzig

LEGENDE

ÜBERSICHTSKARTE

Phase:

Bearbeitet:

Maßstab:

Projekt:

---Bauweise

Dachneigung- Höchstmaß

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gemäß Planeischrieb (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

unterer Maßbezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen in m ü.NHN 
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Vermaßung

öffentliche Verkehrsfläche 

10.05.2024

WA

WA - überbaubare Grundstücksfläche

- nicht überbaubare Grundstücksfläche

RECHTSGRUNDLAGEN                    

Frühzeitige Unterrichtung und Erörterung
i.S. des § 13a (3) Nr. 2 BauGB im

beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

                höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse
als Mindest- und Höchstzahl

Parkplatz

18.0

u.MP = 
74,44 m ü. NHN

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 

 SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Stadtrat hat am                 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans gemäß § 2 (1) 
BauGB im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist am            
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Sinzig, den  
 
 
 
 
 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 

 Der Stadtrat hat am       den Bebauungs-
plan gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch als 
Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
Sinzig, den  
 
 
 
 
 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 

 
UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICH-
KEIT IM BESCHLEUNIGTEN VERFAH-
REN NACH § 13A BAUGB 
 

 AUSFERTIGUNG 
 
 

Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom        
bis             über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung unterrichtet. Ihr wurde 
Gelegenheit eingeräumt, sich in der o.a. 
Frist zur Planung zu äußern.  
Ort und Dauer der Unterrichtung wurden 
am             öffentlich bekanntgemacht.  
 
 
 
 
Sinzig, den  
 
 
 
 
 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 
 

 Die Übereinstimmung der textlichen und 
zeichnerischen Inhalte des Bebauungs-
plans mit dem Willen des Stadtrates so-
wie die Einhaltung des gesetzlich vorge-
schriebenen Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans werden bekundet.  
Die Aufstellung des Bebauungsplans wird 
hiermit ausgefertigt. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans tritt 
mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
Sinzig, den  

 
 
 
 
 

(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 
 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
SOWIE DER BEHÖRDEN UND SONSTI-
GEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-
LANGE 
 

 BEKANNTMACHUNG 
 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ein-
schließlich der Textfestsetzungen hat mit 
der Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in 
der Zeit vom          bis          zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
mit dem Hinweis  öffentlich bekanntge-
macht, dass Anregungen während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange wurden gemäß § 4 (2) 
BauGB mit Schreiben vom       zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Sinzig, den  
 
 
 
 
 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 

 Der Satzungsbeschluss der Aufstellung 
des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei 
der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingese-
hen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am            tritt 
der Bebauungsplan in Kraft. 

 
 
 
 
 

 
Sinzig, den  

 
 
 
 
 

(Andreas Geron, Bürgermeister) 
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---0,8

< 48°

III-IV

WA1

u.MP = 74,44 m ü.NHN

FH/ GH max. = 88,00 m 
ü.NHN

o

---0,8

< 48°

II-III

WA3

u.MP = 74,44 m ü.NHN

FH/ GH max. = 87,50 m 
ü.NHN

o II-III

---0,4

< 48°

WA2

u.MP = 74,44 m ü.NHN

FH/ GH max. = 88,00 m 
ü.NHN
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STADT SINZIG                                                                                                      BEBAUUNGSPLAN "MARAVILLA" - BAD BODENDORF

H/B = 446 / 942 (0.42m²) Allplan 2023


